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Die AbgeordneUm zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE', HAIGERMOSER und 

MOSER haben am 17.3.1.992 unter der Nr. 2667/J an mich eine schriftli­

che Anfrage betreffend "die Errichtung der österreichisch-ungari­

sehen Polizeiakademie~ gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

".1. Wo wi rd die Au sb i I dung der Si cherhe i t sbeamten be i der Länder 
konkret durchgeführt? 

2. Wel~he.Al1sbil~ungsin~alte ,erden in den einzelnen Kursen dieser 
Polizeiakademie vermittelt. 

3. Ist seitens Ihres Ressorts geplant, den derzeitigen Teilnehmer­
kreis (20 Führungskräfte belder Sicherheitsverwaltungen) in 
Hinkunft noch zu vergrößern? 

4. Haben bereits andere Länder ihr Interesse an einer Teilnahme 
bekundet und, wenn ja, welche? 

5. Welche Veranlassungen werden Sie treffen!. damit eine möglichst 
groAe Zahl von Staaten sich an diesem Mouell zur Bekämpfung der 
organisierten internationalen Kriminalität beteiligt? 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage ] : 

Diese Ausbildung der Exekutivbeamten beider 1.änder wird aus Kosten­

grUnden abwechselnd in Wien und Budapest durchgeführt. 

Der theoretische Teil der Ausbildung findet in Wien im dafür einge­

richteten Akademiebiiro im Bundesamtsgebäude I.ichtenwerder Platz und 

in Budapest in der PolizeifUhrungsakademie Buda statt. 

Der praktische Ausbildungsteil wird an den jeweils betroffenen Poli­

zeidienststellen beider I.änder vorgenommen. 

Zu Frage 2: 

An Ausbildungsinhalten wird im wesentlichen theoretisches und prakti­

sches Wissen über die spezifischen Materiennormen belder Länder, 

insbesondere pOlizeirelevante Inhalte aus 

dem Völkerrecht, 

der Menschenrechtskonvention, 

dem EG-Recht, 

den noch abzuschließenden Schubabkommen, 

den Bundesverfassungen beider Staaten und deren Bedeutung für die 

Organisation und Tätigkeit der Sicherheitsverwaltung, 

Verwaltungsrecht, 
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Strafrecht, 

den entsprechenden Verfahrensnormen, 

Sicherheitspoli~ei- und Waffengebrauchsrecht, 

Kriminologie und Kriminalistik, 

poli~eiliche Führung, 

Kommunikationstechniken und polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit 

vermittelt. 

In den Praxisblöcken wird den Akademieteilnehmern die Tätigkeit der 

Poli~ei des jeweils anderen Staates im Routinedienst nähergebracht. 

Zu Frage 3: 

Nach Maßgabe der budgetären, personellen und organisatorischen Mög­

lichkeiten ist beabsichtigt, den derzeitigen Teilnehmerkreis zu 

erweitern, um die Wirkung - eine annähernd gleiche Informationslage 

bei allen beteiligten Sicherheitsbehörden - zu verstärken. 

Zu Frage 4: 

Es haben auch andere I.änder ihr Interesse an einer Teilnahme bekun­

det, nämlich die CSFR, Polen, Albanien, Rumänien und Slowenien. 

Zu Frage 5: 

Es ist beabsichtigt, über dieses Modell im Rahmen der internationa­

len Kontakte meines Ressorts weiterhin zu informieren, um gute Vor-
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aussetzungen zur Bekämpfung der internationalen Kriminalität zu 

schaffen. 
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